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Zusatzversicherung 

in der Krankenversicherung

	
	Unternehmer, die nach GSVG pflichtversichert sind, können 
eine Zusatzversicherung für
ihre Person abschließen





Es handelt sich um eine freiwillige Versicherung, die vor Vollendung des 60. Lebensjahres bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft beantragt werden kann und eine Geldleistung für einen möglichen Krankenstand zusichert.
Ab 1. April 2007 beträgt der monatliche Beitrag nur mehr 2,25 % (zuvor 4,25 %) der vorläufigen Beitragsgrundlage 2007.

Die Leistungen werden ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Höchstdauer von 26 Wochen gewährt. Dabei ist die Arbeitsunfähigkeit vom Hausarzt festzustellen und binnen sieben Tagen der Sozialversicherungsanstalt zu melden.

Näheres dazu finden Sie auf unserer Homepage unter:
Aktuelles/Personalverrechnung/Zusatzversicherung in der Krankenversicherung
	Mag. Wolfgang Ilgenfritz
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